
f) innerhalb des ESFS ausreichend Vielfalt und Kompetenz besteht; 

g) Rechenschaftspflicht und Transparenz im Hinblick auf die Veröffentlichungsanforderungen an
gemessen sind; 

h) der Sitz der Behörde an einem geeigneten Ort angesiedelt ist; 

i) ein Stabilitätsfonds für das Versicherungswesen auf der Ebene der EU als optimaler Schutz gegen 
Wettbewerbsverzerrungen und als effizientestes Verfahren für den Umgang mit dem Zusammen
bruch eines grenzüberschreitend tätigen Instituts eingerichtet werden soll. 

2. Der Bericht und etwaige begleitende Vorschläge werden dem Europäischen Parlament und dem Rat 
übermittelt. 

Artikel 67 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt mit Wirkung vom 1. Januar 2011; hiervon ausgenommen sind Artikel 62 und Artikel 63 Absätze 
1 und 2, die ab dem Tag des Inkrafttretens gelten. Die Behörde wird am Datum der Anwendung 
errichtet. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu 

Im Namen des Europäischen Parlaments 

Der Präsident 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 

Eigenkapitalanforderungen für Handelsbuch und Weiterverbriefungen und auf
sichtliche Überprüfung der Vergütungspolitik ***I 

P7_TA(2010)0274 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 7. Juli 2010 zu dem Vorschlag für eine 
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinien 2006/48/EG 
und 2006/49/EG im Hinblick auf die Eigenkapitalanforderungen für Handelsbuch und 
Weiterverbriefungen und im Hinblick auf die aufsichtliche Überprüfung der Vergütungspolitik 

(KOM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD)) 

(2011/C 351 E/40) 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

— in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Parlament und den Rat (KOM(2009)0362), 

— gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 und Artikel 47 Absatz 2 des EG-Vertrags, auf deren Grundlage ihm 
der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C7-0096/2009),
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— in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an das Parlament und den Rat mit dem Titel „Auswirkungen 
des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon auf die laufenden interinstitutionellen Beschlussfassungs
verfahren“ (KOM(2009)0665), 

— gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 und Artikel 53 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

— nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 12. November 2009 ( 1 ), 

— in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 20. Januar 
2010 ( 2 ), 

— gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung, 

— in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und Währung sowie der Stellungnahmen des 
Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten und des Rechtsausschusses (A7-0205/2010), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren Vorschlag entscheidend 
zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission sowie 
den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

( 1 ) ABl. C 291 vom 1.12.2009, S. 1. 
( 2 ) Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 

P7_TC1-COD(2009)0099 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 7. Juli 2010 im Hinblick auf 
den Erlass der Richtlinie 2010/…/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der 
Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG im Hinblick auf die Eigenkapitalanforderungen für 
Handelsbuch und Wiederverbriefungen und im Hinblick auf die aufsichtliche Überprüfung der 

Vergütungspolitik 

(Da Parlament und Rat eine Einigung erzielt haben, entspricht der Standpunkt des Parlaments dem endgültigen 
Rechtsakt, Richtlinie 2010/76/EU.) 

Übertragung besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der Funktionsweise 
des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken auf die Europäische Zentralbank 
* 

P7_TA(2010)0275 

Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Übertragung besonderer Aufgaben im Zusammenhang 
mit der Funktionsweise des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken auf die Europäische 

Zentralbank (05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS)) 

(2011/C 351 E/41) 

(Besonderes Gesetzgebungsverfahren – Konsultation) 

Der Vorschlag wird am 7. Juli 2010 wie folgt abgeändert ( 1 ):
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( 1 ) Nach Annahme der Änderungsanträge wurde der Gegenstand gemäß Artikel 57 Absatz 2 Unterabsatz 2 GO an den 
Ausschuss zurücküberwiesen (A7-0167/2010). 

Mittwoch, 7. Juli 2010


